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SfcS Slufc. ItfiMel). (>•»»

golbenen Dabernafel be« £>ocßaItar« rounbetfam jut
(Geltung. Die Seftußlung — 1100 ©ißpläße — ift
ootneßm unb bequem, aber bocß einfach- Die 6 ©fodfen,
bte mit bem ©eläute bet proteftantifcßen (ebenfalls neuen)
Jtircße einen großartigen ßarmonifcßen 3ufammenllang
ergeben unb für fict) allein 720 SRelobien umfäffen,
finb im ©eroidßte oon 9000 kg oon $ule« Stöbert in
Sruntrut gegoffen roorben unb haben runb ffr. 30,000
gefoftet, in itjrem Srje rußt auch eine alte ftanone. Die
Sörget, bte gleichfalls 30,000 ffr. gefoftet bat unb 35 9te=

gifter umfaßt, flammt »on Sußn in ÜDtänneborf.
Die Slfuftif ber neuen Äircße, bie auf bem ©cßloß»

berg, nid^t meit oon bem unfdbeinbaren, baufälligen
alten Hirstein fteßt unb bie fcßönfte 3terbe 9toman§>

ßorn« bilbet, bat fi«b auf« aUeroorjügticßfie beroäbrt.
Die SaujeÜ, roäßtenb welcher teiber aucb jroei lötlicße
Unfälle (infolge Slbfturje«) ju buchen roaren, bauerte
blo« jroei 3ab*e. Stm Oftermontag 1911 rourbe ber
©runbftein gelegt unb am 8. ffuni 1913 fonnte ba« in
allen Dellen (bi« auf einige ffnnenmalereien) oollftänbig
fertige ©otteSßau« eingeweiht unb feiner bob«"
ftimmung übergeben roerben. — Die Opfer, ioelcbe bte

fleine fatßolifcße ©emeinbe bafür ju bringen hoben
loirb, finb auf fjahrjeßnte IjinauS große, fie finb aber
in hohem f)beali«mu« freubig übernommen roorben.

Sit Sitbrnttfionsoereröiumn ber Stobt 3iiritb.
(ffortfctjiuig.)

©cßtanfen befonberer Slrt enthalten bie für bie iß er»
gebung ber Slrbeiten maßgcbenben ©tunbföße. ©ie
finb junt Dell bereit« berührt roorben bei ber Seßanb»

lung ber fftage ber ©leicbfteliung ber Seroetber. ©ine
©ubmiffionSpraji«, bie baoon au«gebt, bie Arbeiten unb
Stefetmngen bem Unternehmer be« billigten Singebote«
juproelfeii, jüdjtet bie Unterbietung unb bie bnmit uro
roetgerlich jufammenßäitgenben Seglelterfcßeinungen. ©ie
jujingt in 3«'t«" fcßroacßer ißefchäftigung auch ben

fetiö|eu Unternehmer, bie Angebote unter ber juläffigen
©renje p holten unb oeranlaßt ihn in ber ffolge pr
fchärf|ten Slu«nüßung aller jener ÜJiomente, bie geeignet

fcheinen, bei ber Durchführung ber Slrbeiten ben p er»

roacteubeu ißerluft p oerrlngern ober womöglich p be--

fettigen Die juin Schaben Met befteßenbe 'ßraji«, in

erfter Stnie bte biüigften Angebote ju roählen, führt p
jenen ißeroerbungen, bie roir 9t ot of fer ten nennen
möchten. Die beroetbenbe ©teile mißt bie Stellage be«

Semetber« au«, bie im 3'*>ange liegt, ben betrieb auf»
recßt p erhalten unb ba« alte ^etfonal weiter p
befchäftigen. Die Stotlage jrolngt ihn oon oomherein,
auf jeben Serbtenft p oerjichten, ja unter ben bireften
©elbftfoften fich ju bewerben, ba er nur fo enoarten
fann, fuß bie Arbeit p fiebern.

Daß fßrioate bei ber Sluäroaßl be« Unternehmer« ba«

biUigfte Angebot ooranftellen unb fich lebiglid) barüber

p oergeroiffern fliehen, Ob ber für bie Übertragung in
SUiöfußt ©euommene finanjieü fo gefiellt fei, ben p er<

roartenben ißerluft p ertragen, ift uerftänblicß. 2Bir
roagen jroar ju behaupten, baß ba« unflug fei. jfür
Seßörben aber mflffen anbere ©eficßtSpunfte mit»

beftimmenb fein, ffaft ohne SluSnahme roerben ftch bei

ben 38 ettbewerben Angebote einftellen, bie al« Unter»

bietungen p cßarafterifteren finb. Der SluSfcßtuß ber»

artiger Singebote ift baher al« eine ber roicßticiften
©chranfen be« ©ubmiffion«roefen§ p bejeichnen. @S

gilt beim auch ganj allgemein al« ©runbfaß für
Saubebövben, baß bie niebrigfte ©elbforberung nicht
maßgebenb fei unb baß ber 3uftßlag nur auf ein in

jeber Sejteßung annehmbare«, bie tüchtig« unb recht»

i.»8cftimi (,Weifte»Matt"i Str. K3

jettige SluSfüßrung ber Slrbeiten unb Siefsrungen ge=

roäßrletfienbe« Slngebot fatten foil. @« iff fogar grunb»
fäßltcß anerfannt, baß Singebote nicht berfiefftebtigt roerben
foUten, beren greife bem Unternehmet über bie biretten
©elbftfoften unb ben notroenbigen Slnteil an ben all--
gemeinen ©efcßäftSunfoften htnau« bei rationeller Duft$?
füßrung ber Slrbeiten nicht auch einen angemeßfenen
Serbtenft fiebern. Slber in ber ^ßraji« ftnb bièfe ©runb-
fäße nur ju häufig bloße Deforation. ©te roirflitf) jur
Slnroenbung ju bringen unb fie jur roirffamen ©chrante
gegen Unterbietungen ju machen, baju bebarf e§ nocß
mancherlei: @« bebarf ber ©rjießung be« Unternehmer«
jur Sinficßt, baß ba« billigfte Slngebot nur in Slu«»
nahmefällen ben ßufchlag erhält; e§ bebarf oor allem
aber etner roitflicß juoerläffigen SluffteUung ber Sor»
anfcfjläge unb bei ber oergebenben ©teile einer grünb»
lidhen jfenntni« ber prei«beftimmenben ÜDlomente, Sin
33oranfchlag, ber nicht alle einjelnen Slrbeiten unb in
roeitgeßenbem SRaße bie Stebenleifiungen gefonbert auf»
führt, ber ohne Setücffichiiguug ber roecßfelnben 93er»

hältniffe lebigtich auf bie ©rgebniffe früherer äßett-
bewerbe abfieÜt, wirb niemal« eine juoerläffige £>anb»
habe bteten jur 93eurteilung ber Singebote. @« ift ohne
weitere« jupgeben, baß bie geftfteUung richtiger unh
angemeffener greife ftet« eine außerorbentlich feßroierige
Stufgabe bleiben wirb, ©ie ift für ben auf ©runb feiner
93etrieb«ergebniffe bereeßnenbett Unternehmer feßmierig
unb felbfioerfiänblich noch meit fd^roieriger für ben S.e»

fteiler. Da« feriöfe Unternehmertum oerlangt beSßalb,
baß jur 93eurteiluug ber Singebote, mlnbeften« in
allen jroeifelßaften gäöen, in ber einen ober anbern
fform nid;t beteiligte ©adjoerftänbige jugejogen roerben.

SU« eine ber notroenbigen ©chranfen ift fobann bie
fjorberung ju bejeichnen, baß ber innerhalb
beftimmter Triften ju erfolgen habe. Der Unternehmer
foil möglichft frübjeilig erfahren, ob feine 93eroerbung
Srfolg hatte, ober ob er fich anberroeitig ju bewerben
habe, um fich bie für feinen Setrieb nötigen Slrbeiten ju
fiebern. Die Triften für ben 3ufd)lag fmb namentlich
bann möglichft furj ju beflimmen, wenn bem Unternehmer
eine linger bauetnbe Haftung für fein Slngebot ber SJlarft»
oevhältniffe feiner ^Rohmaterialien wegen biUigerroeife nicht
jugemutet roerben fann.

SBir haben oben bargetan, baß In etner unrichtigen
£>anbhabttng be« ©ubntifftonêroefen« bie ©efahr liege,
eine 93erfd)iechterung ber Slrbeit«bebingungen herbeiju»
führen. ÜRit biefer f5ge befdjäftigt ft^ eingehenb eine
Slbhanbtung ber oom beutfehen ftatifiifchen Slmte herau«»
gegebenen Seiträge jur Slrbeitexfiatiftif. ®« ift bort nach»
geroiefen, baß bie fianbhabung be« ©ubmiffion«»
roefen« nadh rein öfonomifchen unb fi«fa»
lifdhen © ef i cß t Spun f t en tatfäc^licß jur Ser«
fchlecßterung ber 3lrbeit«bebingungen geführt
habe. 3n ber Slbhanbtung ift fobann ausgeführt, baß
©taat unb ©emetnben al« bie größten Sefteder ein roefent«
liehe« ffntereffe barait hätten, ©arantien bagegen ju Raffen,
baß bie Irt ber ©ubmiffton jur Quelle ber Sebrücfung
ber Slrbeiter roetbe. Dem ©ebanfen, fotehe ©idhertmgen
ju feßaffen, ift allgemein, auch oom ©tanbpunfte be«
fetiöfen Unternehmen« au«, jujuftimmen. Die Sinf^rän»
fungen, bie notroenbigerroeife gemacht roerben müffen,
bejiehen ftch auf jroei SRomente. Sittmal bürfen biefe
@i<herungen nidßt baju bienen, neue, bisher nicht burch»
gefeßte gorberungen ber Slrbeiterorganifationen bureß ba«
SRittel einer ©ubmifßonSoerorbung bem Unternehmer
aufjujroingen. ©ie müffen ftch alfo adgemetn baragf
befdßränfen, bte üblicßen Slrbeit«bebtngungen fefijulegen
unb ißte S3erfcßlechterung bureß einjelne Unternehmer jg
oerbtnbern. Diefe ©icßerungp bürfen fobann nidjt baju
füßren, baß ganje ©eroetbe einer engen unb leicßt fcßifanö«

S»«B«. schwel». H»«»»

goldenen Tabernakel des Hochaltars wundersam zur
Geltung, Die Bestuhlung — 1100 Sitzplätze — ist
vàehm und bequem, aber doch einfach. Die 6 Glocken,
die mit dem Geläute der protestantischen (ebenfalls neuen)
Kirche einen großartigen harmonischen Zusammenklang
ergeben und für sich allein 720 Melodien umfassen,
sind im Gewichte von 9000 von Jules Robert in
Pruntrut gegossen worden und haben rund Fr. 30.000
gekostet, in ihrem Erze ruht auch eine alte Kanone, Die
Orgel, die gleichfalls 30,000 Fr. gekostet hat und 35 Re-
gister umfaßt, stammt von Kühn in Männedorf,

Die Akustik der neuen Kirche, die auf dem Schloß-
berg, nicht weit von dem unscheinbaren, baufälligen
alte» Kirchlein steht und die schönste Zierde Romans-
Horns bildet, hat sich aufs allervorzüglichste bewährt.
Die Bauzeit, während welcher leider auch zwei tölliche
Unfälle (infolge Absturzes) zu buchen waren, dauerte
blos zwei Jahre. Am Ostermontag 1911 wurde der
Grundstein gelegt und am 8. Juni 1913 konnte das in
allen Teilen (bis auf einige Jnnenmalereien) vollständig
fertig« Gotteshaus eingeweiht und setner hohen Be-
stimmung übergeben werden, — Die Opfer, welche die
kleine katholische Gemeinde dafür zu bringen haben
wird, sind auf Jahrzehnte hinaus große, sie sind aber
in hohem Idealismus freudig übernommen worden.

MeSàlW»s«mrdWW der Stedt Zürich.
(Fortsetzung.)

Schranken besonderer Art enthalten die für die Ver-
gebung der Arbeiten maßgebenden Grundsätze, Sie
sind zum Teil bereits berührt worden bei der BeHand-
lung der Frage der Gleichstellung der Bewerber, Eine
Submissionspraxis, die davon ausgeht, die Arbeiten und
Lieferungen dem Unternehmer des billigsten Angebotes
zuzuweisen, züchtet die Unterbtetung und die damit un-
meigerlich zusammenhängenden Begleiterscheinungen. Sie
zwingt in Zeiten schwacher Beschäftigung auch den

seriösen Unternehmer, die Angebote unter der zulässigen

Grenze zu halten und veranlaßt ihn in der Folge zur
schärfsten Ausnützung aller jener Momente, die geeignet

scheinen, bei der Durchführung der Arbeiten den zu er-
wartende» Verlust zu verringern oder womöglich zu be-

seitigen Die zum Schaden Aller bestehende Praxis, in

erster Linie die billigsten Angebote zu wählen, führt zu

jenen Bewerbungen, die wir Not Offerten nennen
möchten. Die bewerbende Stelle nützt die Notlage des

Beiverbers aus, die im Zwange liegt, den Betrieb auf-
recht zu erhalten und das alte Personal weiter zu
beschäftigen. Die Notlage zwingt ihn von vornherein,
aus jeden Verdienst ,zu verzichten, ja unter den direkten
Selbstkosten sich zu bewerben, da er nur so erwarten
kann, sich die Arbeit zu sichern.

Daß Private bei der Auswahl des Unternehmers das
billigst« Angebot voranstellen und sich lediglich darüber

zu vergewissern suchen, öb der für die Übertragung in
Aussicht Genommene finanziell so gestellt sei, den zu er-
wartenden Verlust zu ertragen, ist verständlich. Wir
wagen zwar zu behaupten, daß das unklug sei. Für
Behörden aber müssen andere Gesichtspunkte mit-
bestimmend sein. Fast ohne Ausnahme werden sich bei

den Wettbewerben Angebote einstellen, die als Unter-
btetungen zu charakterisieren sind. Der Ausschluß der-

artiger Angebote ist daher als eine der wichtigsten
Schranken des Submissionsivesens zu bezeichnen. Es
gilt denn auch ganz allgemein als Grundsatz für
Baubehörden, daß die niedrigste Geldforderung nicht
maßgebend sei und daß der Zuschlag nur auf ein in

jeder Beziehung annehmbares, die tüchtige und recht-

>Bà»» r.Metsterblatt') vnc. >.'>

zeitige Ausführung der Arbeiten und Lieferungen ge-
währletstendes Angebot fallen soll. Es ist sogar gründ-
sätzlich anerkannt, daß Angebote nicht berücksichtigt werden
sollten, deren Preise dem Unternehmer über die direkten
Selbstkosten und den notwendigen Anteil an de» all-
gemeinen Geschäftsunkosten hinaus bei rationeller DuxG-
führung der Arbeiten nicht auch einen angemessene»
Verdienst sichern. Aber in der Praxis sind dièse Grund-
sätze nur zu häufig bloße Dekoration, Sie wirklich zur
Anwendung zu bringen und sie zur wirksamen Schranke
gegen Unterbietungen zu machen, dazu bedarf es noch
mancherlei: Es bedarf der Erziehung des Unternehmers
zur Einsicht, daß das billigste Angebot nur in Aus-
nahmesällen den Zuschlag erhält; es bedarf vor allem
aber einer wirklich zuverlässigen Aufstellung der Vor-
anschlüge und bei der vergebenden Stelle einer gründ-
lichen Kenntnis der preisbestimmenden Momente. Ein
Voranschlag, der nicht alle einzelnen Arbeiten und in
weitgehendem Maße die Nebenleistungen gesondert aus-
führt, der ohne Berücksichtigung der wechselnden Ver-
hältnisse lediglich auf die Ergebnisse früherer Wett-
bewerbe abstellt, wird niemals eine zuverlässige Hand-
habe bieten zur Beurteilung der Angebote, Es ist ohne
weiteres zuzugeben, daß die Feststellung richtiger und
angemessener Preise stets eine außerordentlich schwierige
Ausgabe bleiben wird, Sie ist für den auf Grund seiner
Betriebsergebnisse berechnenden Unternehmer schmierig
und selbstverständlich noch weit schmieriger für den Be-
steller. Das seriöse Unternehmertum verlangt deshalb,
daß zur Beurteilung der Angebote, mindestens in
allen zweifelhaften Fällen, in der einen oder andern
Form nicht beteiligte Sachverständige zugezogen werden.

Als etne der notwendigen Schranken ist sodann die
Forderung zu bezeichnen, daß der Zuschlag innerhalb
bestimmter Fristen zu erfolgen habe. Der Unternehmer
soll möglichst frühzeitig erfahren, ob seine Bewerbung
Erfolg hatte, oder ob er sich anderweitig zu bewerben
habe, um sich die für seinen Betrieb nötigen Arbeiten zu
sichern. Die Fristen für den Zuschlag sind namentlich
dann möglichst kurz zu bestimmen, wenn dem Unternehmer
eine linger dauernde Hastung für sein Angebot der Markt-
Verhältnisse seiner Rohmaterialien wegen billigerweise nicht
zugemutet werden kann.

Wir haben oben dargetan, daß in einer unrichtigen
Handhabung des Submissionswesens die Gefahr liege,
etne Verschlechterung der Arbeitsbedingungen herbeizu-
führen. Mit dieser Frage beschäftigt sich eingehend eine
Abhandlung der vom deutschen statistischen Amte heraus-
gegebenen Beiträge zur Arbeiterstatiftik, Es ist dort nach-
gewiesen, daß die Handhabung des Submissions-
wesens nach rein ökonomischen und fiska-
lischen Gesichtspunkten tatsächlich zur Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen geführt
habe. In der Abhandlung ist sodann ausgeführt, daß
Staat und Gemeinden als die größten Besteller ein wesent-
liches Interesse daran hätten, Garantien dagegen zu schaffen,
daß die Art der Submission zur Quelle der Bedrückung
der Arbeiter werde. Dem Gedanken, solche Sicherungen
zu schaffen, ist allgemein, auch vom Standpunkte des
seriösen Unternehmens aus. zuzustimmen. Die Einschrän-
kungen, die notwendigerweise gemacht werden müssen,
beziehen sich auf zwei Momente, Einmal dürfen diese

Sicherungen nicht dazu dienen, neue, bisher nicht durch-
gesetzte Forderungen der Arbeiterorganisationen durch das
Mittel einer Submissionsverordung dem Unternehmer
aufzuzwingen, Sie müssen sich also allgemein darauf
beschränken, die üblichen Arbeitsbedingungen festzulegen
und ihre Verschlechterung durch einzelne Unternehmer zu
verhindern. Diese Sicherung?» dürfen sodann nicht dazu
führen, daß ganze Gewerbe einer engen und leicht schikanös
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tuitïenben Sontroße ber oergebenben Beljörben unterteilt
roerben. Diefe ©infchräntungen ftnb gegeben. @S mag
eine einzelne Behörbe fo ausgiebig als nur möglich als
Befießer in grage fommen, fo roirb fte borf) filets nur
über einen oerhättnismägig fleinen Brudjtetl ber jur
Ausführung gelangenben Arbeiten unb Steferungen ju
oetffigen haben.

SEBir ftnb fo baju gelangt, anjuetfennen, bag bei ber
Drbnung beS ©ubmiffionSroefenS neben ben Qntereffen
ber Befießer unb ber fich beroerbenben Unternehmer auch
bie ber Arbeiter ihre ©ürbigung finben. j)n manchen
fünften ftnb bie Qntereffen ber Parteien gleichlaufend
3n einzelnen roibetfprechen fie fich freilich "«b e§ gilt,
bie ©runbfätf fo ju geftalten, baff alle babei ju befielen
oetmögen. Die Qntereffen ber Unternehmer unb ber
Arbeiter roiberftretten fich uernünftigerroeife nur bann,
wenn letjtere in ber ©ubmiffionSoerorbnung ein ÜJlittel
erblidten, bie gorberungen ihrer Drganifationen auf be»

queme Art burchjufehen.
Dte oor ben ©rogen ©tabtrat gelangenbe ©u6=

miffionêoerorbnung ift oon langer |)anb oorberettet
roorben. ©ie foU bie ©rfüllung eines ijSoftulateS oom
•19. Quni 1901 bringen, bas ben ©tabtrat einlub, bem
©rogen ©tabtrat eine Vorlage über bie roichtigften ©runb»
fätje beS ftäbtifchen ©ubmiffionSroefenS ju unterbreiten.
Der ©tabtrat hat fiel) burdjauS nicht übereilt in her
Durchführung biefeS Auftrages. @S lägt fich bieS oieU
leidet bamit erflären, bag bie fantonale Berroaltung 1905
unter ÜJlitroirfung ftäbtifcher Vertreter eine ©ubmiffionS»
nerorbnung, 1906 ber ©täbteoerbanb ©runbfätf über
bie Siegelung beS ©ubmiffionSroefenS aufteilten, bie auch
für bie ftäbtifchen Bef)örben roegtettenb fein tonnten.
Die heutige Vorlage ift oom ©tabtrat in ber 2Beife cor-
bereitet roorben, bag ein ©ntrourf ber Bauoerroaltunq 1

im Ottober 1911 einer Rommiffion oorgelegt rourbe, bie
aus je fünf Bertretern ber ©tabtoerroaltung, beS @e»

roerbeoerbanbeS unb ber Arbeiterunion beftanb. Der
befinitioe ftabträtllche ©ntrourf, auf ben Beratungen
biefer Rommiffion beruhend rourbe im Februar 1912
nom ©rogen ©tabtrate einer Rommiffion oon 11 SWit»

gliebern zur Borberatung überroiefen. Die Rommiffion
hat ihre Aufgabe in ^roei Sefungen burchgeführt unb bie

bereinigte Borlage im ÜJiärj 1913 bem ©rogen ©tabt=
rate jugeftellt.

@S ift ohne roeitereS anzunehmen, bag bie Beratungen
im ©rogen ©tabtrate auf ©runb biefer RommifftonS»
oorlage erfolgen roirb, bie in oerfchiebenen fünften oom
©ntrourfe beS ©tabtrateS abroeicht.

Die Borlage gliebert bie ©runbfätje unb Borfchriften,
bie tünftig für bie Anlage unb Durchführung ber ÜBett»
beroetbe unb für bte Übertragung unb Ausführung
ftäbtifcher Arbeiten unb Sieferungen maggebenb fein
fallen, in fedjS Abfdjnitte. Der i. Abfchnitt beftimmt
bie Arten ber Berge bung. AIS allgemeine Begel
ift bie Bergebung ber Arbeiten unb Sieferungen auf
©runb eines buret) öffentliche AuSfchreibung oeranlagten
atigemeinen BkttberoerbeS aufgegellt. Bon biefer Beget
fdfl in befonberen füllen abgeroichen roerben tönnen ju
gunfien einer Bergebung auf ©runb eines befchränften
3BettberoerbeS ober ber frethänbigen Bergebung. Der
2. Abfchnitt regelt bie Borfchriften über bie AuS»
f<hr eibung. @S ftnb hier alle bie Beftimmungen auf»

genommen, bie eS ben Bewerbern ermöglichen, gefiüht
äuf grünblich oorbereitete Unterlagen unb an |)anb flarer
eingehenbet Borfchriften, forgfältig erroogene unb be»

rechnete Angebote einzureichen. Der Abfchnitt enthält
föbann Beftimmungen über Verlegung ber Arbeiten nach
BetufSarten unb nach ßofen unb eine fürforglidhe Bor»
thrift, bie Arbeiten fo frühzeitig auszutreiben, bag fie,
föweit möglich, in ber für bie einzelnen ©eroerbe ftillen

bester fahrbarer Motor.
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Zürich.
3elt ausgeführt roerben fönnen. Der 3. Abfchnitt ent»

hält bte Beftimmungen über bie Sorm ber Angebote,
regelt bie grift für beffen Berbtnblidhfelt unb ben

©röffnungSaft. @r enthält fobann zmet wichtige Be»

ftimmungen, bie bte 3"läfft<zfeit gemeinfamer Angebote
unb bie Sötöglichfeit ber ©ntfehäbigung für Angebote be»

ftimmter Art feftfteHen. Der 4. Abfchnitt regelt bie

©runbfätje übet ben 3ufdf)lag, beftimmt bie Prüfung
ber Angebote unter 3"*ug ton ©achoerftänbigen unb
fieût feft, unter welchen BorauSfetjungen Angebote auSzu»
fchliegen feien. ®r fegt bie öffentliche Auflage beS ®r>

öffnungSprotofoßS unb ber bereinigten ©chlugfümmen
ber Angebote feft unb fiebert bie oetgebenbe Behörbe
baoor, bie ©riinbe ihrer ©ntfchliegungen befannt geben
Zu müffen. Der 5. Abfchnitt (Arbeiterfchutj) enthält bte

als notroenbig erachteten ©arantien gegen roiütürltche
Berfchlechtetungen ber ArbeitSbebtngungen. Der 6. unb
let)te Abfchnitt enblid) enthält bie roefenttichften Bor»
fdjriften über Inhalt unb Abfchtug ber Berträge.
@r beftimmt, bag bte Bergebung in ber Siegel burch
einen fchriftlichen Bertrag zu erfolgen habe, regelt SJlchr»
ober iütinberleiftungcn beS Unternehmers, bie ©arantie
unb bie Berantroortlid)feit für Äonftruftionen, baS Ron»

troürccht ber Behörbe über bie Ausführung ber Arbeiten,
bie gemeinfame Übernahme unb bie Unteroerblngung ber
Arbeiten, bie ©icherheitSleifiungen beS Unternehmers unb
bie 3ahtong3a>etfe unb enblich bie Sicherung ber recht»
Zeitigen BertragSerfüllung.

Die Borlage ftellt im allgemeinen eine
forgfältige, grünblid)e Arbeit bar. ©ie regelt
bie Beziehungen zroifdjen ber oergebenben
Behörbe unb ben Bewerbern in ïlaret unb
angemeffener 2Beife unb barf in allen roefent»
liegen fünften als billiger unb gerechter
Ausgleich b®* jjntereffen aller Beteiligten
anerfannt roerben. ©te roirb im öffentlichen bem
gerecht, roaS im $ntereffe etner Belämpfung ber 9Rig»
ftänbe im ©ubmiffionSroefen geforbert roerben mug.

Auf ©tnzelheiten ber Borlage möchten wir h'** *tur
inforoeit eintreten, als einzelne Beftimmungen ber Rom»
mifftonSoorlage als unzroeetmägig erfcheinen. Darüber
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wirkenden Kontrolle der vergebenden Behörden unterstellt
werden. Diese Einschränkungen sind gegeben. Es mag
eine einzelne Behörde so ausgiebig als nur möglich als
Besteller in Frage kommen, so wird sie doch stets nur
über einen verhältnismäßig kleinen Bruchteil der zur
Ausführung gelangenden Arbeiten und Lieferungen zu
verfügen haben.

Wir sind so dazu gelangt, anzuerkennen, daß bei der
Ordnung des Submisfionswesens neben den Interessen
der Besteller und der sich bewerbenden Unternehmer auch
die der Arbeiter ihre Würdigung finden. In manchen
Punkten sind die Interessen der Parteien gleichlaufend.
In einzelnen widersprechen sie sich freilich und es gilt,
die Grundsätze so zu gestalten, daß alle dabei zu bestehen
vermögen. Die Interessen der Unternehmer und der
Arbeiter widerstreiten sich vernünftigerweise nur dann,
wenn letztere in der Submissionsverordnung ein Mittel
erblicken, die Forderungen ihrer Organisationen auf be-

queme Art durchzusetzen.
Die vor den Großen Stadtrat gelangende Sub-

missionsverordnung ist von langer Hand vorbereitet
worden. Sie soll die Erfüllung eines Postulates vom
19. Juni 1901 bringen, das den Stadtrat einlud, dem
Großen Stadtrat eine Vorlage über die wichtigsten Grund-
sähe des städtischen Submissionswesens zu unterbreiten.
Der Stadtrat hat sich durchaus nicht übereilt in der
Durchführung dieses Auftrages. Es läßt sich dies viel-
leicht damit erklären, daß die kantonale Verwaltung 1905
unter Mitwirkung städtischer Vertreter eine Submissions-
Verordnung, 1906 der Städteverband Grundsätze über
die Regelung des Submissionswesens aufstellten, die auch
für die städtischen Behörden wegleitend sein konnten.
Die heutige Vorlage ist vom Stadtrat in der Weise vor-
bereitet worden, daß ein Entwurf der Bauoerwaltung I

im Oktober 1911 einer Kommission vorgelegt wurde, die
aus je fünf Vertretern der Stadtverwaltung, des Ge-
werbeverbandes und der Arbeiterunion bestand. Der
definitive stadträtliche Entwurf, auf den Beratungen
dieser Kommission beruhend, wurde im Februar 1912
vom Großen Stadtrate einer Kommission von 11 Mit-
gliedern zur Vorberatung überwiesen. Die Kommission
hat ihre Aufgabe in zwei Lesungen durchgeführt und die

bereinigte Vorlage im März 1913 dem Großen Stadt-
rate zugestellt.

Es ist ohne weiteres anzunehmen, daß die Beratungen
im Großen Stadtrate auf Grund dieser Kommissions-
vorläge erfolgen wird, die in verschiedenen Punkten vom
Entwürfe des Stadtrates abweicht.

Die Vorlage gliedert die Grundsätze und Vorschriften,
die künftig für die Anlage und Durchführung der Wett-
bewerbe und für die Übertragung und Ausführung
städtischer Arbeiten und Lieferungen maßgebend s-in
sollen, in sechs Abschnitte. Der 1. Abschnitt bestimmt
die Arten der Vergebung. Als allgemeine Regel
ist die Vergebung der Arbeiten und Lieferungen auf
Grund eines durch öffentliche Ausschreibung veranlaßten
allgemeinen Wettbewerbes aufgestellt. Von dieser Regel

M in besonderen Fällen abgewichen werden können zu
gunsten einer Vergebung auf Grund eines beschränkten
Wettbewerbes oder der freihändigen Vergebung. Der
2. Abschnitt regelt die Vorschriften über die Aus-
schrei bung. Es sind hier alle die Bestimmungen auf-
genommen, die es den Bewerbern ermöglichen, gestützt
Ms gründlich vorbereitete Unterlagen und an Hand klarer
eingehender Vorschriften, sorgfältig erwogene und be-

rechnete Angebote einzureichen. Der Abschnitt enthält
sodann Bestimmungen über Zerlegung der Arbeiten nach
Berufsarten und nach Losen und eine fürsorgliche Vor-
Wrist, die Arbeiten so frühzeitig auszuschreiben, daß sie,

sôwà möglich, in der für die einzelnen Gewerbe stillen
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Zeit ausgeführt werden können. Der 3. Abschnitt ent-
hält die Bestimmungen über die Form der Angebote,
regelt die Frist für dessen Verbindlichkeit und den

Eröffnungsakt. Er enthält sodann zwei wichtige Be-
stimmungen, die die Zulässigkeit gemeinsamer Angebote
und die Möglichkeit der Entschädigung für Angebote be-

stimmter Art feststellen. Der 4. Abschnitt regelt die

Grundsätze über den Zuschlag, bestimmt die Prüfung
der Angebote unter Zuzug von Sachverständigen und
stellt fest, unter welchen Voraussetzungen Angebote auszu-
schließen seien. Er setzt die öffentliche Auflage des Er-
öffnungsprotokolls und der bereinigten Schlußsummen
der Angebote fest und sichert die vergebende Behörde
davor, die Gründe ihrer Entschließungen bekannt geben

zu müssen. Der 5. Abschnitt (Arbeiterschutz) enthält die
als notwendig erachteten Garantien gegen willkürliche
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen. Der 6. und
letzte Abschnitt endlich enthält die wesentlichsten Vor-
schristen über Inhalt und Abschluß der Verträge.
Er bestimmt, daß die Vergebung in der Regel durch
einen schriftlichen Vertrag zu erfolgen habe, regelt Mehr-
oder Minderleistungen des Unternehmers, die Garantie
und die Verantwortlichkeit für Konstruktionen, das Kon-
Irollrccht der Behörde über die Ausführung der Arbeiten,
die gemeinsame Übernahme und die Unteroerdingung der
Arbeiten, die Sicherheitsleistungen des Unternehmers und
die Zahlungsweise und endlich die Sicherung der recht-
zeitigen Vertragserfüllung.

Die Vorlage stellt im allgemeinen eine
sorgfältige, gründliche Arbeit dar. Sie regelt
die Beziehungen zwischen der vergebenden
Behörde und den Bewerbern in klarer und
angemessener Weise und darf in allen wefent-
lichen Punkten als billiger und gerechter
Ausgleich der Interessen aller Beteiligten
anerkannt werden. Sie wird im wesentlichen dem
gerecht, was im Interesse einer Bekämpfung der Miß-
stände im Submissionswesen gefordert werden muß.

Auf Einzelheiten der Vorlage möchten wir hier nur
insoweit eintreten, als einzelne Bestimmungen der Kam-
missionsoorlage als unzweckmäßig erscheinen. Darüber
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Zittaus erfotbert etn (Eintreten auf ©injelgeiten aber bie

Datfacge, bag bie fojialbemofratifgen Sflitglieber ber
ffommtffion eine Sieige oon SJilnbergeitSanträgen etnge=

reicht gaben. (©glufi folgt

5)ie ©utc^leitungérec^te
für eleftrtfdje Energie»

(@<biu&.)

Die ©eregnung ber ©ntfgäbigung roirb
fegr unterfgiebtig oorgenommen. DaS ©egg roiH, bafi
ber ©runbeigentümer ooH unb ganj entfgäbigt roerbe.
©et ber ©rrigtung ber Freileitung fommen in ber Siegel
folgenbe Stadtteile jur Slbfgagung :

1. Der ffulturfgaben bei ©trief)!ung ber Seitung.
Sffienn bie Seitung roä^rcnb ber ©egetationSjeit errietet
roirb, fo fann aug etroaS ffulturfgaben entfteben; biefer
foil ejtra entfgäbigt roerben unb ifi, fallê fiel) bie ißar=
teien nigt einigen fönnen, bürg bie juftänbigen Organe
(©emelnberäte, FrlebenSrigter ic) abjufgägen. Qn ber
Siegel ift biefer ©gaben nigt grojj unb roirb bager auf
etne befonbere ©ergütung oerjicgtet; baS ift immer ber
Foil, roenn bie ©rrigtung in bie tote ©aifon fällt.

2. Der ffulturfgaben, roeld)er bürg bie ff. on troll»
g äuge entftebt. SBte ift eS mit biefem ju tjalten. Die
IKbganblunq non ©ejnaroSöntfg oerroeift auf eine be»

fonbere Slbfgagung blcfeS ffulturfgabenS. 2Bir roiffen,
bafi bamit nigtS fjeraugfe^aut, benn man fann bog
nit^t jebe ffleinigfeit abfgägen laffen, ber ©auer fomint
baber ju nigtS. Datfäcglig ift biefer ©gaben nietfienS
aueg ganj unbebeutenb unb fann füglid) auger Siegt ge=

laffen roerben. Die ffontrotleure roaten nigt gerne im
bogen ©raS gerum unb fuegen oon ber ©eite ger ju
fontrollieren, bis ber ©oben roieber frei ift. Die @r

fagrung beroeift, bag man roenig ober fetnen ©egaben
fonftatteren fann; follte er gröger roerben, gat man
immer nocg baS Siecgt, ©ntfgäbigung ju forbern.

3. Slacgteile, oerurfaegt bürg bie Dragtleitung.
3Bo feine ©äume finb, nocg glnfoinmen, ba genieren
unb fegaben bie übergefpannten Drägte fo minim, bag
biefer ©egaben metfienS niegt befonberS bereegnet roirb.
Dagegen aber fönnen fotege Dragtleitungen beftegenbe
ober ju pflanjenbe ©äume beetnträcgtigen ; man ift ge
niert, namentlicg bann, roenn bie Seitung etroaS nieber,

j. ©. blog 6 m über ©oben, gefpannt ift. 3n ber
Siegel roirb für bie Dragtleitung nigtS oergütet, überall
aber, roo Obftbau oorganben ift, foil biefer ©egaben
roenigftenS beim ©infgägen ber SJlaften etroaS berücf=

figtigt roerben. $n befonberen Füßen, o ein fegr
intengoer Obftbau betrteben roirb unb bie ©äume be^

.fonberS goeg roerben, ba mug giefür etroaS enlfcgäbigt
roerben. (©ei ber Slbfcgagung roirb baS in ber Siegel
niegt ejtra, fonbern bei ber SSlaftenentfgäbiqung getan.)
©ei Sieupganjungen fann man bie Sieigen fo einrichten,
bag fein Siaegteil entftegt.

'i 4. ©eanfpruegung ber ©obenfläege. Die
©obenfläge, roelege oon geroögnlicgen SJlaften beanfpruegt
roirb, ig minim unb beträgt metfienS nur '/io m- ober
runb einen Ouabratfug. @S gat feinen SBert, gier ben

©egaben für 2fr ober 50 Oagre è" bereegnen, fonbern
»oit oerlangen, bag ber gante ©obenroert bejaglt roerbe.

Für geroögnligeS Sanb jahlt man per Ouabratmeter
oon 30 bis 80 Sip., feiten bis 1 Fr. ftellt geg ba
ger ber Sanbroert, roenn er ganj oergütet roirb, faum
oon 5 bis 10 Sip. ©ill man anberS reegnen, nadg bem

©agtfpftem, fo ftellt fteg bie ©ntfegäbigung oon jirfa 10
bis 20 Sîp. Fût ©ittermaften beträgt ber ©obenpreis
böcgftenS oon 50 Sip. bis 1 Ft-/ 9®>8 grogen

©oefetn, roie fre auSnagmSroeife für ganj fegroere f>aupt=
leitungen erftetlt roerben, fann geg ber ©obenpreis bis
auf 5 Ft- belaufen. - '1

3fm allgemeinen fptelt ber ©obenpreis etne minime
Stolle unb fommt roenig in ©etraegt. • '

5. ©rfegroerung beSlanbroirtfgaftligen
©etriebeS. DaS ift bie grögte ©enacgteiligung unb
ge mug nadg ber ©eroirtfegaftung eingefgägt roerben.
Fie megr unb öfters ber ©oben bearbeitet unb abge=
erntet roirb, umfo gröger ift bie ©enacgteiligung. 2Bo

£anbarbeit oorgerrfegt, ift ber Siaegteil gertng, roo SJia»

fcglnen unb groge ©eräte in Slnroenbung fommen, ba
ig ber Siaegteil gröger.

Ffm Slcferlanb ift bie ©enacgteiligung ant grögten,
benn ba mug man im Qagr megrmalS mit ©flug, ©gge,
SBagen unb anberen ©eräten auSroeicgen, bie ©earbei»
tung ift erfegroert; Sßecgfelroiefen, roelege meigenS oier
©egnitte geben, gegen roenig jurücf, auf anberen guten
SBiefen gaben roir etnen mittleren ©egaben. SBo nur
gegeuet unb geembet roirb, ig ber Siaegteil geringer unb
im ©treuelanb, auf SJlooS, ©Beibe unb anberem geringem
Sanb, ba ig bie ©enacgteiligung gering.

DaS ©utaegten ©ejnaroSöntfcg fommt ju folgenben
Slnträgen: $ebe SlrbeitSmtnute roirb 1 Sip. gereegnet.

Für bte Sliegrarbeiten, roelege ein geroögnlicger SRaft oer>
urfaegt, roirb angefegt:

©treulanb,etnfcgürigeSBiefen,per3agr5SJ}inuten 5Sip.
SBleSlanb mit 2 Siugungen „ „ 10 „ 10 /,

„ 3 „ „ „ 15 - „ 15 „
©SieSlanb mit gutem ©rtrag unb SJlafeginen»

bearbeitung, per Fagî' 60 SJlinuten
oerluft 60

Slcferlanb, 90 Sliinuten 3«'tberlug =90
©erminbert roirb bet Siaegteil, roenn bie Silagen an

©orbe, in bie feitlicgen ©renjlinien, auf minbere ober
fogen. oerlorene giläge ju gegen fommen. (pier ig ein
Slbjug bis ju 30—50 °/o gereegtfertigt.

©ermegrt roirb ber Siaegteil, roenn bie SJlaften bte

$ufagrt benaegteiligen ober fonftrote ejlra ginberltcg gnb.
3lm metften gtnbern Doppelgeftäng, namentlicg roenn fte
nur 1—2 m auSeinanber gegen; aueg ©treben unb
©eranferungen ginbern fegr meigenS megr als Sliafte.

Slag btefer ©runblage beträgt ber ©gaben für einen

Sliaft für 50jägrigeS Siegt: Siieb, SJioorboben, einfgürige
SBtefen Fe. 110; geroögnlige Sßiefen, jroeimal gefgnitten.
Fr. 2 20; beffere SBiefen, mit 3 ©egnilten unb ßanb»
arbeiten, Fr- 3.30; SBtefen, ganj gut unb SHafginen*
bearbeitung, 13 Fr ; ©egfelroirtfgaft Fr- 16.20; Slcfer»
lanb Fr- 21.50.

Dreten bie oben erroägnten Slnberungett ein, ©er=
megrung ober ©erminberung beS SlagteileS, fo ift ent»

fpregenb ju» ober abjuregnen.
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hinaus erfordert ein Eintreten auf Einzelheiten aber die
Talsache, daß die sozialdemokratischen Mitglieder der
Kommission eine Reihe von Mtnderheitsanträgen etnge-
reicht haben. (Schluß folgt

Die Durchleitungsrechte
für elektrische Energie.

(Schluß.)

Die Berechnung der Entschädigung wird
sehr unterschiedlich vorgenommen. Das Ges.tz will, daß
der Grundeigentümer voll und ganz entschädigt werde.
Bei der Errichtung der Freileitung kommen in der Regel
folgende Rachteile zur Abschätzung:

1. Der Kulturschaden bei Errichtung der Leitung.
Wenn die Leitung während der Vegetationszeit errichtet
wird, so kann auch etwas Kulturschaden entstehen; dieser
soll extra entschädigt werden und ist, falls sich die Par-
teien nicht einigen können, durch die zuständigen Organe
(Gemeinderäte, Friedensrichter rc) abzuschätzen. In der
Regel ist dieser Schaden nicht groß und wird daher auf
eine besondere Vergütung verzichtet; das ist immer der
Fall, wenn die Errichtung in die tote Saison fällt.

2. Der Kulturschaden, welcher durch die Kon troll-
gänge entsteht. Wie ist es mit diesem zu halten. Die
Abhandlung von Beznau-Löntsch verweist auf eine be-

sondere Abschätzung dieses Kulturschadens. Wir wissen,
daß damit nichts herausschaut, denn man kann doch
nicht jede Kleinigkeit abschätzen lassen, der Bauer kommt
daher zu nichts. Tatsächlich ist dieser Schaden meistens
auch ganz unbedeutend und kann füglich außer Acht ge-
lassen werden. Die Kontrolleure waten nicht gerne im
hohen Gras herum und suchen von der Seite her zu
kontrollieren, bis der Boden wieder frei ist. Die Er
fahrung beweist, daß man wenig oder keinen Schaden
konstatieren kann; sollte er größer werden, hat man
immer noch das Recht, Entschädigung zu fordern.

8. Nachteile, verursacht durch die Drahtleitung.
Wo keine Bäume sind, noch hinkommen, da genieren
und schaden die übergespannten Drähte so minim, daß
dieser Schaden meistens nicht besonders berechnet wird.
Dagegen aber können solche Drahlleitungen bestehende
oder zu pflanzende Bäume beeinträchtigen; man ist ge
niert, namentlich dann, wenn die Leitung etwas nieder,
z. B. bloß 6 »i über Boden, gespannt ist. In der
Regel wird für die Drahtleitung nichts vergütet, überall
aber, wo Obstbau vorhanden ist. soll dieser Schaden
wenigstens beim Einschätzen der Masten etwas berück-

sichtigt werden. In besonderen Fällen, wo ein sehr

intensiver Obstbau betrieben wird und die Bäume be-

sonders hoch werden, da muß hiesür etwas entschädigt
werden. (Bei der Abschätzung wird das in der Regel
nicht extra, sondern bei der Mastenentschädigung getan.)
Bet Reupflanzungen kann man die Reihen so einrichten,
daß kein Nachteil einsteht.

4. B e a n s p r u ch u n g der B o den fläche. Die
Bodenfläche, welche von gewöhnlichen Masten beansprucht
wird, ist minim und beträgt meistens nur '/"> m- oder
rund einen Ouadratfuß. Es hat keinen Wert, hier den

Schaden für 25 oder 5V Jahre zu berechnen, sondern
wir verlangen, daß der ganze Bodenwert bezahlt werde.

Für gewöhnliches Land zahlt man per Quadratmeter
von 30 bis 8t) Rp., selten bis 1 Fr. Es stellt sich da
her der Landwert, wenn er ganz vergütet wird, kaum

von 5 bis 10 Rp. Will man anders rechnen, nach dem

Pachtsystem, so stellt sich die Entschädigung von zirka 10
bis 20 Rp. Für Gittermasten beträgt der Bodenpreis
höchstens von 50 Rp. bis 1 Fr., bei ganz großen

Sockeln, wie sie ausnahmsweise für ganz schwere Haupt-
leitungen erstellt werden, kann sich der Bodenpreis bis
auf 5 Fr. belaufen. r

Im allgemeinen spielt der Bodenpreis eine minime
Rolle und kommt wenig in Betracht. '

5. Erschwerung deslandwirtschaftlichen
Betriebes. Das ist die größte Benachteiligung und
sie muß nach der Bewirtschaftung eingeschätzt werden.
Je mehr und öfters der Boden bearbeitet und abge-
erntet wird, umso größer ist die Benachteiligung. Wo
Handarbeit vorherrscht, ist der Nachteil gering, wo Ma-
schinen und große Geräte in Anwendung kommen, da
ist der Nachteil größer.

Im Ackerland ist die Benachteiligung ani größten,
denn da muß man im Jahr mehrmals mit Pflug, Egge,
Wagen und anderen Geräten ausweichen, die Bearbei-
tung ist erschwert; Wechselwiesen, welche meistens vier
Schnitte geben, stehen wenig zurück, auf anderen guten
Wiesen haben wir einen mittleren Schaden. Wo nur
geheuet und geemdet wird, ist der Nachteil geringer und
im Streueland, auf Moos, Weide und anderem geringem
Land, da ist die Benachteiligung gering.

Das Gutachten Beznau-Löntsch kommt zu folgenden
Anträgen: Jede Arbeitsminute wird 1 Rp. gerechnet.

Für die Mehrarbeiten, welche ein gewöhnlicher Mast ver-
ursacht, wird angesetzt:

Streuland, einschürige Wiesen, per Jahr 5 Minuten ----- 5Rp.
Wiesland mit 2 Nutzungen „ „ 10 „ — 10 /,

3 15. „ ----15 „
Wiesland mit gutem Ertrag und Maschinen-

bearbeitung, per Jahr 60 Minuten Zeit-
verlust — 60 ,/

Ackerland, 00 Minuten Zeitverlust — 00 ,/
Vermindert wird der Nachteil, wenn die Masten an

Borde, in die seitlichen Grenzlinien, aus mindere oder
sogen, verlorene Plätze zu stehen kommen. Hier ist ein
Abzug bis zu 30—50°/« gerechtfertigt.

Vermehrt wird der Nachteil, wenn die Masten die

Zufahrt benachteiligen oder sonstwie extra hinderlich sind.
Am meisten hindern Doppelgestäng, namentlich wenn sie

nur 1—2 m auseinander stehen; auch Streben und
Verankerungen hindern sehr meistens mehr als Mäste.

Nach dieser Grundlage beträgt der Schaden für einen

Mast für 50 jähriges Recht: Ried, Moorboden, einschürige
Wiesen Fr. 1.10; gewöhnliche Wiesen, zweimal geschnitten.
Fr. 2 20; bessere Wiesen, mit 3 Schnitten und Hand-
arbeiten, Fr. 3.30; Wiesen, ganz gut und Maschinen-
bearbeitung. 13 Fr.; Wechselwirtschaft Fr. 16.20; Acker-
land Fr. 21.50.

Treten die oben erwähnten Änderungen ein, Ver-
mehrung oder Verminderung des Nachteiles, so ist ent-
sprechend zu- oder abzurechnen.
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